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RS OGH 1988/2/23 5Ob510/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1988

Norm

MRG §30 Abs2 Z7 A

Rechtssatz

Es kann nicht verlangt werden, daß der Vermieter sogleich nach Inkrafttreten des MRG unter Berufung auf § 30 Abs 2 Z

7 MRG zu kündigen hat, ohne die ersten Änderungen in Schrifttum und verö8entliche Rechtsprechung zur Frage der

Gleichwertigkeit der Verwendung abzuwarten, um gewisse Anhaltspunkte für die Erfolgsaussichten einer Kündigung zu

gewinnen.
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